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Gremium: Landkreis Dachau 
Kreisausschuss 

  

Sitzung am: Freitag, den 02.12.2011 
  
Sitzungsort: Landratsamt Dachau 
Sitzungsraum: Kleiner Sitzungssaal 
  
Sitzungsbeginn: 09:05 Uhr 
  
Sitzungsende: 11:14 Uhr 

 
 
 
 
 
Status: Öffentliche Sitzung 
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Tagesordnung 
 
 
 
 
 
 

Öffentlicher Teil: 

 1.   Entwurf einer Informationsfreiheitssatzung einschl. Ergänzung der Kommunalen 
Kostensatzung; 
Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Kreistagsfraktion (Kreisrätin Marese Hoff-
mann) vom 16.05.2011 

  
 2.   Initiierung und Unterstützung einer Bürgerwindgenossenschaft im Landkreis Da-

chau; 
Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Kreistagsfraktion (Kreisrätin Marese Hoff-
mann) vom 29.09.2011 

  
 3.   Vollzug des Kreishaushalts 2011; 

Finanzbericht zum 30.09.2011 und Genehmigung von überplanmäßigen Ausga-
ben 

  
 4.   Vollzug des Bayer. Behindertengleichstellungsgesetzes; 

Satzungsänderung über die/den Behindertenbeauftragte/n 
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Tagesordnungspunkt 1  
 
Entwurf einer Informationsfreiheitssatzung einschl. Ergänzung der Kommu-
nalen Kostensatzung; 
Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Kreistagsfraktion (Kreisrätin Marese 
Hoffmann) vom 16.05.2011 
    

 
 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag: 
1. Der Kreistag beschließt nachstehende Satzung (Anlage 1) zur Regelung des 

Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungskreises des Landkreises Da-
chau (Informationsfreiheitssatzung). 

 
2. Der Kreistag beschließt nachstehende Satzung (Anlage 3) zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im 
eigenen Wirkungskreises des Landkreises Dachau (Kommunale Kostensat-
zung). 
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Satzung des Landkreises Dachau über den Zugang zu  
Informationen der Landkreisverwaltung  

(Informationsfreiheitssatzung) 
 
 

Satzung zur Regelung des Zugangs zu Informationen des 
eigenen Wirkungskreises des Landkreises Dachau  
(Informationsfreiheitssatzung) 

 
 
Der Landkreis Dachau erlässt auf Grund des Art. 17 Satz 1 der Landkreisordnung 
für den Freistaat Bayern in der Fassung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, 
BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.Juli 2009 (GVBl. S. 
400) folgende Satzung:  
 
§ 1 Zweck der Satzung 
 
Zweck dieser Satzung ist es, für alle Landkreisbürger und juristischen Personen 
mit Sitz im Landkreis Dachau den freien Zugang zu amtlichen Informationen zu 
gewähr-leisten, die beim Landratsamt Dachau als Kreisbehörde vorhanden sind, 
und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige In-
formationen zugänglich gemacht werden sollen. Der Anspruch richtet sich gegen 
die Kreisbehörde; von der Satzung umfasst sind ausschließlich eigene Informatio-
nen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises. Nicht umfasst sind Angele-
genheiten anderer Körperschaften des privaten oder öffentlichen Rechts, deren 
Mitglied bzw. Beteiligter der Landkreis Dachau ist sowie Informationen anderer 
Behörden, welche nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen sind. 
 
§ 2 Begriffsbestimmung 
 
Im Sinne dieser Satzung ist: 
a) amtliche Informationen: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, un-

abhängig von der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Be-
standteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu; 

b) Dritter: jeder, über den personenbezogene Daten oder sonstige Informationen 
vorliegen;  

c) zuständige Stelle: die Dienststelle des Landratsamts Dachau, bei der die be-
gehrten amtlichen Informationen vorhanden sind. 

 
§ 3 Anwendungsbereich 
 
Alle Landkreisbürger und jede juristische Person mit Sitz im Landkreis Dachau 
haben Anspruch auf freien Zugang zu den von dieser Satzung erfassten amtlichen 
Informationen.  
 

 

 

Landkreis Dachau 

Anlage 1 
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§ 4 Antragstellung  
 
(1) Der Zugang zu den amtlichen Informationen wird auf Antrag gewährt. Der An-

trag kann schriftlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form mit digitaler 
Signatur gestellt werden. Der Darlegung eines rechtlichen Interesses oder ei-
ner Begründung des Antrags bedarf es nicht. 
 

(2) Der Antrag soll bei der zuständigen Stelle des Landratsamtes Dachau gestellt 
werden. Ist die Stelle, bei der ein Antrag gestellt wird, nicht die zuständige 
Stelle, so ist die zuständige Stelle zu ermitteln und der Antrag an diese weiter-
zuleiten. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller ist hiervon formlos zu in-
formieren. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 

(3) Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Informationen der Zugang ge-
wünscht wird und auf einen konkreten Sachverhalt hinweisen. Ist der Antrag 
zu unbestimmt, so ist dies der Antragstellerin oder dem Antragsteller unver-
züglich mitzuteilen und Gelegenheit zur Präzisierung des Antrags zu geben. 

 
(4) Mit dem Antrag hat die Antragstellerin bzw. der Antragsteller zu erklären, dass 

sie bzw. er eine Weitergabe seiner/ihrer im Zusammenhang mit der Antrag-
stellung stehenden personenbezogener Daten gem. Art. 15 Abs. 2 BayDSG 
zustimmt. Dies gilt insbesondere für die Beantwortung von Anträgen nach die-
ser Satzung, welche Anfragen nach dieser Satzung betreffen.  

 
§ 5 Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs 
  
(1) Das Landratsamt Dachau hat nach Wahl der Antragstellerin oder des Antrags-

stellers Auskunft zu erteilen, Akteneinsicht zu gewähren oder die Informations-
träger zugänglich zu machen, die die beantragten Informationen enthalten. 
Das Landratsamt kann aus wichtigem Grund eine andere als die beantragte 
Form der Information bestimmen. 
 

(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher 
Stellen, die nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sol-
len, so weist das Landratsamt Dachau auf diese Tatsache hin und nennt die 
für die Entscheidung über die Einsicht in diese Akten zuständige Stelle. 
 

(3) Das Landratsamt Dachau stellt während der Öffnungszeiten ausreichende 
zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für den Informationszugang 
zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. Auf die Überlassung 
oder Zusendung von Kopien oder Ausdrucken besteht kein Anspruch. 
 

(4) Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt das 
Landratsamt Dachau auf Verlangen der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 
maschinenlesbare Informationsträger einschließlich der erforderlichen Lese-
anweisungen oder lesbare Ausdrucke zur Verfügung. 
 

(5) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn die Antragstellerin bzw. der Antrag-
steller bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese in zu-
mutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann. 
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(6) Wenn für Amtshandlungen nach dieser Satzung Kosten entstehen, weist das 

Landratsamt die Antragstellerin oder den Antragsteller rechtzeitig auf deren 
voraussichtliche Höhe hin. 

 
§ 6 Erledigung des Antrages  
 
(1) Das Landratsamt Dachau macht die begehrten Informationen unverzüglich, 

spätestens aber innerhalb eines Monats zugänglich. 
 

(2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des beantragten Zu-
gangs zu Informationen ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist schriftlich 
zu erteilen und zu begründen. 
 

(3) Soweit Umfang und Komplexität der begehrten Informationen oder sonstige 
besondere Umstände dies rechtfertigen, kann die Frist des Absatzes 1 auf 
zwei Monate verlängert werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist 
über die Fristverlängerung und deren Gründe schriftlich zu unterrichten.  

 
§ 7 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs  
 
(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit dem Bekanntwerden der amtlichen Infor-

mationen Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte An-
sprüche Einzelner entgegenstehen.  
 

(2) Der Anspruch besteht insbesondere nicht, soweit und solange 
1. die Erteilung der Informationen das Wohl des Bundes, des Landes, des 

Landkreises oder die Landesverteidigung oder innere Sicherheit gefährden 
würde,   

2. die amtlichen Informationen gesetzlich oder vertraglich geheim zu halten 
sind, 

3. es sich bei den Informationen um Geheimnisse Dritter, insbesondere nach 
den jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen um personen-
bezogene Daten handelt und keine Einwilligung i.S.d. Art. 15 Abs. 2 
BayDSG vorliegt,  

4. es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt und der Dritte ei-
ner Weitergabe nicht ausdrücklich zugestimmt hat,  

5. wenn der Schutz geistigen Eigentums oder das Urheberrecht entgegen-
steht, 

6. es sich um Entwürfe, Notizen, vorbereitende Stellungnahmen, Protokolle 
vertraulicher Beratungen u. ä. handelt (Schutz des behördlichen Entschei-
dungsprozesses),  

7. die Preisgabe der Informationen gerichtliche oder behördliche Verfahrens-
abläufe oder den behördlichen Entscheidungsbildungsprozess gefährden 
könnte oder  

8. durch die Bekanntgabe der Informationen der Verfahrensablauf eines an-
hängigen Gerichts-, Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- oder eines sonsti-
gen behördlichen Verfahrens oder der Erfolg eines strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahrens beeinträchtigt oder gefährdet würde.  

 



 
 

Kreisausschusssitzung vom 02.12.2011 

Seite - 7 - 

(3) Soweit und solange Informationen aufgrund der vorstehenden Absätze nicht 
zugänglich gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den üb-
rigen Informationen.  

 
§ 8 Ablehnung der Auskunftserteilung  
 
(1) Die Ablehnung einer Auskunftserteilung ist grundsätzlich zu begründen.  

 
(2) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit da-

durch der Zweck der Auskunftsverweigerung (§ 7) gefährdet würde. Die Grün-
de der Auskunftsverweigerung sind in diesen Fällen jedoch aktenkundig zu 
machen. 

 
(3) Wird die Auskunftserteilung ganz oder teilweise abgelehnt, kann die Antrag-

stellerin bzw. der Antragsteller beantragen, dass die Entscheidung durch den 
Kreisausschuss in nicht öffentlicher Sitzung überprüft wird. 

 
§ 9  Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten  
 
Rechtsvorschriften, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen ermögli-
chen oder ihre Grundlage in besonderen Rechtsverhältnissen haben (z.B. 
BayUIG), bleiben unberührt. 
 
§ 10  Kosten  
 
(1) Für Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung werden Kosten (Gebühren und 

Auslagen) erhoben.  
 

(2) Bei der Bemessung der Gebühren sind der mit der Zugänglichmachung der 
Informationen verbundene Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachaufwand) 
und zusätzlich die Bedeutung der Angelegenheit für die Antragstellerin bzw. 
den Antragsteller zu berücksichtigen. 

 
(3) Die Auskunftserteilung kann von der Zahlung eines angemessenen Kosten-

vorschusses abhängig gemacht werden. 
 
§ 11  Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Land-
kreises Dachau in Kraft.  
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Satzung zur Änderung der  
 

Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen 

im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Dachau 
(Kommunale Kostensatzung) 

 
 
 
Der Landkreis Dachau erlässt aufgrund von Art. 20 Abs. 1 des Kostengesetzes 
und Art. 17 der Landkreisordnung  für den Freistaat Bayern folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshand-
lungen im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Dachau (Kommunale Kosten-
satzung): 
 
 

§ 1 
 
Die Anlage zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshand-
lungen im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Dachau, das kommunale Kos-
tenverzeichnis (KommKVz) vom 23.07.2010 wird um die in der Anlage aufgeführ-
ten Tarif-Nr. ergänzt. 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Land-
kreises Dachau in Kraft.   
 
 
Dachau,  
Landratsamt Dachau 
 
 
 
 
 
Hansjörg Christmann 
Landrat 

Anlage 3 
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Anlage zur Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Da-
chau vom 23.07.2010 
 

 
Das Kommunale Kostenverzeichnis vom 23.07.2010 (KommKVz) wird wie 

folgt ergänzt: 
 

Tarif- 
gruppe 

Tarif- 
Nr. 

Gegenstand Gebühr 
€ 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugang zu Informationen nach der 
Informationsfreiheitssatzung des 
Landkreises 

Die  Tarif-Nr.  801 bis 820 gelten in 
diesem Bereich vorrangig  gegenüber 
den übrigen Tarif-Nr. des KommKVz 

 

80  Erteilung von Auskünften  

 801 Erteilung einer einfachen mündlichen 
oder fernmündlichen Auskunft 

gebührenfrei 

 802 Erteilung einer einfachen schriftlichen 
Auskunft 

5 bis 50 € 

 

 803 Erteilung einer umfassenden schriftli-
chen Auskunft  

25 bis 500 € 

 

 804 Erteilung einer umfassenden schriftli-
chen Auskunft mit erheblichem Vorbe-
reitungsaufwand 

250 bis 2000 € 

 

81  Ermöglichung der Einsichtnahme in 
Akten und sonstige Informationsträger 

 

 

 810 in einfachen Fällen 5 bis 50 € 

 811 bei umfangreichem Verwaltungsauf-
wand 

25 bis 500 € 

 812 bei außergewöhnlichem Verwaltungs-
aufwand, insbesondere wenn zum 
Schutz privater Interessen Daten ab-
getrennt oder geschwärzt werden 
müssen 

50 bis 1000 € 

82 820 Schreibauslagen werden entspre-
chend Tarif Nr. 008 erhoben 
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Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 13 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 2  
 
Initiierung und Unterstützung einer Bürgerwindgenossenschaft im Landkreis 
Dachau; 
Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Kreistagsfraktion (Kreisrätin Marese 
Hoffmann) vom 29.09.2011 
    

 
 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag: 
Vor dem Hintergrund der fehlenden Zuständigkeit ist der Antrag der Bündnis 
90/Die Grünen-Kreistagsfraktion (Kreisrätin Marese Hoffmann) vom 29.09.2011 
abzulehnen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 13 
Ja-Stimmen: 12 
Nein-Stimmen: 1 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 3  
 
Vollzug des Kreishaushalts 2011; 
Finanzbericht zum 30.09.2011 und Genehmigung von überplanmäßigen 
Ausgaben 
    

 
 
Beschluss: 
 
1. Der Finanzbericht zum Stichtag 30.09.2011 wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Die entstehenden überplanmäßigen Ausgaben im Bereich Sozialversiche-

rungs- und Zusatzversorgungsbeiträge werden bis zu einer Höhe von 0,100 
Mio. € genehmigt. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 13 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 4  
 
Vollzug des Bayer. Behindertengleichstellungsgesetzes; 
Satzungsänderung über die/den Behindertenbeauftragte/n 
    

 
 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag: 
Der nachstehenden Satzungsänderung über die Stellvertretung des Behinderten-
beauftragte/n wird zugestimmt. 
 
 
 
 

Satzung zur  Änderung  
 

der Satzung über die / den Behindertenbeauftragte/n 
 
 
 
Der Landkreis Dachau erlässt auf Grund Art. 18 Satz 2 Bayerisches Behindertengleichstellungsge-

setz 
(BayBGG) vom 09.07.2003 (GVBl. S. 419), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2008 (GVBl. 
S. 479) in Verbindung mit Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Landkreisord-

nung - 
LKr0) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.8.1998 (GVBl. S. 826), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 400) folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die / 
den Behindertenbeauftagte/n 

 
 

Artikel 1 
 

1.  § 1 wird ergänzt um folgenden Absatz 2: 
 

(2) Für den Fall seiner Verhinderung bzw. zu seiner Unterstützung wird eine Stellvertre-
tung bestellt. Die Aufgabenverteilung wird einvernehmlich im Innenverhältnis gere-
gelt. 

 
2.  § 7 erhält folgende Fassung: 
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§ 7  

Ausgaben, Aufwendungsersatz 
 

Die mit der Aufgabenerledigung notwendigerweise zusammenhängenden Ausgaben trägt der 
Landkreis. Er leistet notwendige Verwaltungshilfe. Die/Der Behindertenbeauftragte erhält für ih-
re/seine Tätigkeit eine Entschädigung. Für die Höhe der Entschädigung des Behindertenbeauf-
tragten gilt § 2 Abs. 2 Satz 2, dritter Spiegelstrich, Satz 3 und 4 der Satzung zur Regelung der 
Entschädigung der Kreisrätinnen und Kreisräte sowie sonstiger ehrenamtlich tätiger Kreisbürgerin-
nen und Kreisbürger in der Fassung der Änderungssatzung vom 30.12. 2004, Amtsblatt Nummer 
30, entsprechend. Die Höhe der Entschädigung für die Stellvertretung beträgt 60 v.H. 
 
 

Artikel 2 
 
Die Satzung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 
 
 
 
Dachau, den  
 
 
Hansjörg Christmann 
Landrat 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 13 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
Der Vorsitzende dankt der Presse für die Teilnahme, schließt den öffentlichen Teil 
der Sitzung um 9:52 Uhr und leitet in den nicht öffentlichen Teil über. 
 
 
 
 

 
 
Vorsitzender 

Hansjörg Christmann  
Landrat 
 
 
Schriftführerin 

Andrea Hartl  
Verwaltungsfachangestellte 
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